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Rechtssatz

Der Grundsatz der festen Geschäftsverteilung gilt für die Aufteilung der von den VwG zu besorgenden Geschäfte "auf

die Einzelrichter und Senate" (Art. 135 Abs. 2 B-VG).Der Grundsatz der festen Geschäftsverteilung gilt für die Aufteilung

der von den VwG zu besorgenden Geschäfte "auf die Einzelrichter und Senate" (Artikel 135, Absatz 2, B-VG).
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